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Für die Versetzung von Lehrerinnen und Lehrern im öffentlichen Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen zum 1. August 2004 werden auf der Grundlage des Runderlasses vom 24. November 1989 folgende Regelungen getroffen:

1. Allgemeine Vorgaben
1.1 Ein Ausgleich der Versorgung der Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern ist im Rahmen aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen vorrangig durch Versetzungen zum Schuljahresbeginn herzustellen.

 1.2 Laufbahngleiche Versetzungen sind zwischen allen Schulformen unter Anrechnung auf das jeweilige Einstellungskontingent möglich, soweit freie und besetzbare Stellen zur Verfügung stehen. Versetzungen erfolgen im Rahmen pädagogischer und fachlicher Notwendigkeiten mit dem vorrangigen Ziel einer gleichmäßigen Lehrerversorgung.

1.3 Versetzungsanträgen von Lehrerinnen und Lehrern aus überbesetzten Schulen an unterbesetzte Schulen ist grundsätzlich zu entsprechen. Von einer Versetzung kann nur bei einer schwerwiegenden Gefährdung von Schülerlaufbahnen, der nicht mit anderen Personalmaßnahmen begegnet werden kann, abgesehen werden.

1.4 Ist durch Versetzungen auf Antrag und durch die vorgesehenen Neueinstellungen eine ausgeglichene Lehrerversorgung innerhalb eines Regierungsbezirkes und landesweit nicht für jede Schulform zu erwarten, sind frühzeitig Planungen für Versetzungen aus dienstlichen Gründen (vgl. Nr. 2.2 des Runderlasses vom 24. November 1989) vorzunehmen.

1.5 Für Lehrerinnen und Lehrer, die eine Versetzung durch Teilnahme am Lehrereinstellungsverfahren erreichen wollen, gilt Nr. 5.1 des Runderlasses zur Einstellung von Lehrerinnen und Lehrer zum 6. September 2004 und folgende Einstellungen im Schuljahr 2004/05.

1.6 Rückkehrende Lehrerinnen und Lehrer aus einer Beurlaubung von einem Jahr und mehr nach Nr. 3 des Runderlasses vom 24.11.1989 sind auch innerhalb der laufbahnrechtlichen oder tarifvertraglichen Probezeit wohnortnah und dort an einer unterversorgten Schule einzusetzen. In diesem Zusammenhang wird auf § 14 Abs. 2 und 6 Landesgleichstellungsgesetz (LGG) hingewiesen. Danach werden Lehrerinnen und Lehrer in der Regel wieder am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt. Außerdem sind mit den Beschäftigten rechtzeitig vor Beendigung der Beurlaubung und des Erziehungsurlaubes Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach der Beurlaubung informiert werden.

1.7 Lehrerinnen und Lehrer, die weniger als ein Jahr beurlaubt wurden, kehren grundsätzlich an die bisherige Schule zurück.

2.
Durchführung des Versetzungsverfahrens
Bezirksübergreifende Versetzungsanträge und bezirksübergreifende Anträge bei Rückkehr aus einer Beurlaubung (Nr. 1.6) zum Schuljahr 2004/05 werden im Rahmen einer Koordinierungskonferenz mit den Bezirksregierungen unter Leitung des Ministeriums gemeinsam beraten und entschieden. Die Koordinierungskonferenz findet am 11. und 12. Februar 2004 statt.

Im Rahmen der Koordinierungskonferenz nicht abschließend geregelte Versetzungen sollen von den Bezirksregierungen in eigener Zuständigkeit bis zum 26. Februar 2004 entschieden werden.

3.
Teilnahme der Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretungen an der Koordinierungskonferenz
Zur Koordinierungskonferenz werden Vertreterinnen und Vertreter der Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretungen für Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Schulform sowie eine schulfachliche Gleichstellungsbeauftragte der für die Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern federführenden Bezirksregierung vom Ministerium eingeladen.

4.
Fristen
Letzter Tag für die Abgabe der Versetzungsanträge (LID 112) ist der 31. Dezember 2003 (Posteingang bei den Bezirksregierungen). Die Anträge sind den Bezirksregierungen auf dem Dienstweg zu übersenden.

Für die Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus einer Beurlaubung wird als Antragsfrist ebenfalls der 31. Dezember 2003 bei Wiederaufnahme des Dienstes zum Schuljahr 2004/05 am 6. September 2004 und der 31. Oktober 2004 bei Wiederaufnahme des Dienstes zum Schulhalbjahr am 1. Februar 2005 festgelegt.

5.
Veröffentlichung
Der Runderlass wird nicht im Amtsblatt des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder NRW veröffentlicht.

Die Bezirksregierungen werden gebeten, diesen Runderlass in geeigneter Form allen Schulämtern und Schulen ihres Bezirkes bekannt zu geben.

In Vertretung

gez.

(Dr. Schulz-Vanheyden)
